
 

 

 

  

Schriftliche Anfrage betreffend wälzt die Post die Kosten der Zeitungsgrundversorgung 
auf die kantonalen Sozialhilfen ab? 
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In der Deutschschweiz ist die Posttochter Presto für die Grundversorgung der Zeitungen (Zeitungsvertragung) 
zuständig. Bei der Presto sind seit Jahren zahlreiche SozialhilfeempfängerInnen beschäftigt, da es sich um 
Arbeitsplätze handelt, die keine existenzsichernden Einkommen ermöglichen.  

In den letzten sechs Jahren wurden die Löhne bei Presto zudem jährlich um rund 5% gekürzt (2009 
Reallohnkürzung von 20%, 2014 Reallohnkürzung von 3% und 7% Lohnkürzung durch Kürzung der täglichen 
Arbeitszeit). 

Die Postchefin Susanne Ruoff gab kürzlich in einem Interview mit der Basellandschaftlichen Zeitung folgendes 
Zitat zum besten: "Der Staat will eine postalische Grundversorgung für die Bevölkerung, finanziert durch die 
Erträge des Unternehmens und des Teilmonopols im Briefmarkt – der Steuerzahler wird nicht belastet." 

Betrachtet man nun die massiven Lohnkürzungen in den letzten Jahren bei der Posttochter Presto und damit bei 
all den bereits von der Sozialhilfe abhängigen Arbeitnehmenden, so muss in Zweifel gezogen werden, dass der 
Postkonzern die Lohnkürzungen nicht doch auf die Steuerzahlenden abwälzt, namentlich über entsprechend 
höhere Sozialhilfebeiträge. 

Es stellen sich folgende Fragen: 

1. Kann für den Kanton beziffert werden, wie viele SozialhilfeempfängerInnen bei Presto arbeiten? 

2. Wenn ja, kann festgehalten werden, dass deren Beträge korrespondierend zu den Lohnsenkungen bei 
Presto erhöht werden mussten? 

3. Lässt sich die Gesamtsumme der Beitragserhöhungen (z.B. seit 2009) beziffern? 

4. Muss die Regierung allenfalls auch davon ausgehen, dass der Postkonzern hier die Lohnkürzungen bei 
ihrer Tochter Presto auf Kosten der SteuerzahlerInnen praktiziert? 

5. Wäre der Regierungsrat bereit, dieses Thema mit anderen Kantonen aufzunehmen, z.B. im Rahmen der 
Sozialdirektoren-Konferenz? 
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